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Pflegephaleristische Richtlinien – ÖGVP Wien  
 

 
1. Die Österreichische Gesellschaft für vaskuläre Pflege, hat im Jahr 2010 durch Beschluss des 
Vorstandes der ÖGVP die Verleihung der Ehrenzeichen der ÖGVP in einer Form der Brosche 
für eigene Mitglieder und für weitere Personen für besondere Verdienste im Bereich der Pflege 
genehmigt. 
 

Es gibt 3 Grade der Ehrenzeichen: 
I.   DAS GOLDENE EHRENZEICHEN der ÖGVP 
II.   DAS SILBERNE EHRENZEICHEN der ÖGVP 
III. DAS BRONZENE EHRENZEICHEN der ÖGVP 
 

2. Beschreibung der Ausführung: runde Form, aus Metall, doppelseitig, massiv geprägt. 
Avers: im Mittellfeld ist das Logo der ÖGVP - die pflegende Hand und die Darstellung der Arterien 
und Venen, Beschriftung „ÖGVP“ und das Jahr der Gründung der Gesellschaft „1997“, unten ist 
eine Darstellung der Öllampe, umgeben von der Beschriftung „ÖSTERREICHISCHE 
GESELLSCHAFT FÜR VASKULÄRE PFLEGE“ und am Rand befinden sich links und auch rechts je 
36 Lorbeerblätter. 
Revers: mit eingeprägter Marke des Autors „Öllampe VK“, Broschierung bzw. Patentbroschierung 
und eingravierte fortlaufende Nummerierung. 
 
Es gibt drei Versionen der Ehrenzeichen: 
A. Große Form der Brosche (45 mm) PV11-B, PV11-S, PV11-G.  
B. Mittlere Form der Brosche (22 mm) PV11.1-B, PV11.1-S, PV11.1-G. 
C. Miniaturform der Brosche (12 mm) PV11.1.1-B, PV11.1.1-S, PV11.1.1-G. 

PV11-B 

Große Form der bronzenen Brosche mit der Beschriftung „ÖSTERREICHISCHE  

GESELLSCHAFT FÜR VASKULÄRE PFLEGE ÖGVP 1997“  – Bronze, patiniert,  
Revers: Broschierung, eingravierte Nummer und eingeprägte Marke  
„Öllampe VK“, Maße: 44,86 x 2,63 mm, 32,7 g.  

PV11.1-B 

Mittlere Form der bronzenen Brosche, Avers mit der Beschriftung: „ÖGVP 1997“,  
Bronze, patiniert, Revers: Broschierung, eingravierte Nummer und eingeprägte  
Marke „Öllampe VK“, Maße: 21,92 x 2,06 mm, 6,6 g. 

PV11.1.1-B 

Miniatur der Brosche – Bronze, Avers ohne Beschriftung und Jahreszahl, nur  
mit Symbolen, Bronze, patiniert, Revers: Patentbroschierung, eingravierte  
Nummer und eingeprägte Marke „Öllampe VK“, Maße: 11,85 x 1,62 mm,  
1,8 g. 

PV11-S 

Große Form der silbernen Brosche mit der Beschriftung „ÖSTERREICHISCHE  

GESELLSCHAFT FÜR VASKULÄRE PFLEGE ÖGVP 1997“ – versilbert, patiniert,  
Revers: Broschierung, eingravierte Nummer und eingeprägte Marke  
„Öllampe VK“, Maße: 45,01 x 2,89 mm, 33,6 g.  
 

PV11.1-S 
Mittlere Form der silbernen Brosche, Avers mit der Beschriftung „ÖGVP 1997“,  
versilbert, patiniert, Revers: Broschierung, eingravierte Nummer und  
eingeprägte Marke „Öllampe VK“, Maße: 21,99 x 2,18 mm, 6,9 g. 
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PV11.1.1-S 

Miniatur der der silbernen Brosche, Avers ohne Beschriftung und Jahreszahl,  
nur mit Symbolen, versilbert, patiniert, Revers: Patentbroschierung, eingravierte  
Nummer und eingeprägte Marke „Öllampe VK“, Maße: 12,01 x 1,45 mm,  
2,0 g. 
 
PV11-G 
Große Form der goldenen Brosche mit der Beschriftung „ÖSTERREICHISCHE  

GESELLSCHAFT FÜR VASKULÄRE PFLEGE ÖGVP 1997“ – vergoldet, matt,  
Revers: Broschierung, eingravierte Nummer und eingeprägte Marke  
„Öllampe VK“, Maße: 44,98 x 2,71 mm, 33,0 g.  

PV11.1-G 

Mittlere Form der goldenen Brosche, Avers mit der Beschriftung „ÖGVP 1997“,  
vergoldet, matt, Revers: Broschierung, eingravierte Nummer und eingeprägte  
Marke „Öllampe VK“, Maße: 21,93 x 2,24 mm, 7,1 g. 

PV11.1.1-G 

Miniatur der goldenen Brosche, Avers ohne Beschriftung und Jahreszahl,  
nur mit Symbolen, vergoldet, matt, Revers: Patentbroschierung, eingravierte  
Nummer und eingeprägte Marke „Öllampe VK“, Maße: 12,01 x 1,45 mm, 1,9 g. 
 
3. Trageweise: in der Regel auf der linken Brustseite. 
 
4. Kriterien für eine Überreichung  
Die Ehrenzeichen werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss des Vorstandes der ÖGVP verliehen 
und sind in einem Etui feierlich zu überreichen. 
 
Das Bronzene Ehrenzeichen wird zusammen in allen 3 Versionen an die Mitglieder der ÖGVP in 
der Regel im Rahmen der jährlichen ÖGVP-Generalversammlung feierlich überreicht. 
Voraussetzung: Bezahlung des Mitgliedsbeitrages der ÖGVP und Beschluss des Vorstandes der 
ÖGVP. 
 
Das Silberne Ehrenzeichen wird in der Regel für langjährige (mindestens 10-jährige) 
Mitgliedschaft in der ÖGVP und für Verdienste in der vaskulären Pflege überreicht.  
Voraussetzung: Bezahlung der Mitgliedsbeiträge der ÖGVP und Beschluss des Vorstandes der 
ÖGVP. 
 
Das Goldene Ehrenzeichen wird in der Regel ausgewählten Personen für besondere Verdienste in 
der ÖGVP (z.B. Vorstand der ÖGVP, Ehrenmitglieder) und für besondere Verdienste im Bereich 
Pflege überreicht. Voraussetzung: Vorschlag mit Begründung von drei Mitgliedern der ÖGVP und 
Beschluss des Vorstandes der ÖGVP. 
 
 

Alle drei Grade der Ehrenzeichen dürfen auch an ausländische Personen überreicht werden. 
Voraussetzung dazu sind besondere Verdienste um die Pflege. Überreichung: durch den Präsidenten 
der ÖGVP oder deren Vertretung.                          

 

Alle Ehrenzeichen sind durch die TrägerIn nicht verkaufbar und nach ableben der TrägerIn 
vererbbar. 

 
 

Autor der pflegephaleristischen Richtlinien und der ÖGVP-Ehrenzeichen: V. Kozon, Wien 2010 © 

 

 

 

 


